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RESOLUTION 57/64 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 163 Stimmen ohne Gegenstimme bei 5 Enthaltungen, 
auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)69. 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Ga-
bun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gu-
yana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
land, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Ka-
merun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, 
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, 
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marok-
ko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Myanmar, Nauru, Nepal, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sa-
lomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, 
Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, 
Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Keine. 
 Enthaltungen: Frankreich, Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika. 

57/64. Beachtung von Umweltnormen bei der Ausarbei-
tung und Durchführung von Abrüstungs- und Rü-
stungskontrollübereinkünften 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/70 M vom 12. De-
zember 1995, 51/45 E vom 10. Dezember 1996, 52/38 E vom 
9. Dezember 1997, 53/77 J vom 4. Dezember 1998, 54/54 S 
vom 1. Dezember 1999, 55/33 K vom 20. November 2000 und 
56/24 F vom 29. November 2001, 

 betonend, dass die Beachtung von Umweltnormen bei der 
Ausarbeitung und Durchführung von Abrüstungs- und Rü-
stungsbegrenzungsübereinkünften wichtig ist, 

 in der Erkenntnis, dass die auf der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten Über-
einkommen sowie die früher geschlossenen einschlägigen 
Übereinkünfte bei der Ausarbeitung und Durchführung von 
Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsübereinkünften gebüh-
rend berücksichtigt werden müssen, 

 
69 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs70, 

 eingedenk der umweltschädigenden Auswirkungen des Ein-
satzes von Kernwaffen, 

 1. erklärt erneut, dass die internationalen Abrüstungs-
foren bei der Aushandlung von Abrüstungs- und Rüstungs-
begrenzungsverträgen und -übereinkünften die entsprechenden 
Umweltnormen vollauf berücksichtigen sollen und dass alle 
Staaten bei der Umsetzung von Verträgen und Übereinkünften, 
deren Vertragspartei sie sind, durch ihre Maßnahmen in vollem 
Umfang dazu beitragen sollen, dass die Einhaltung dieser Nor-
men gewährleistet ist; 

 2. fordert die Staaten auf, durch unilaterale, bilaterale, 
regionale und multilaterale Maßnahmen dazu beizutragen, dass 
die Anwendung wissenschaftlich-technischer Fortschritte im 
Rahmen der internationalen Sicherheit, der Abrüstung sowie 
auf anderen damit zusammenhängenden Gebieten ohne Schädi-
gung der Umwelt und ohne Beeinträchtigung ihres wirksamen 
Beitrags zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung 
gewährleistet ist; 

 3. begrüßt die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 
Informationen über die Durchführung der Maßnahmen, die sie 
ergriffen haben, um die in dieser Resolution ins Auge gefassten 
Ziele voranzubringen70; 

 4. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär In-
formationen über die Maßnahmen zukommen zu lassen, die sie 
ergriffen haben, um die in dieser Resolution ins Auge gefassten 
Ziele voranzubringen, und ersucht den Generalsekretär, der 
Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung ei-
nen Bericht vorzulegen, der diese Informationen enthält; 

 5. beschließt, den Punkt "Beachtung von Umweltnormen 
bei der Ausarbeitung und Durchführung von Abrüstungs- und 
Rüstungskontrollübereinkünften" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/65 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 160 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 4 Enthaltungen, 
auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)71. 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Ga-
bun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gu-
yana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-

 
70 A/57/121 und Add.1 und 2. 
71 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 
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land, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Ka-
merun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, 
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, 
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marok-
ko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Myanmar, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, 
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, 
Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. 
Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische 
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, 
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, 
Vietnam, Zypern. 

 Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika. 

 Enthaltungen: Frankreich, Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland. 

57/65. Zusammenhang zwischen Abrüstung und Ent-
wicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen des Schlussdokuments 
der zehnten Sondertagung der Generalversammlung betreffend 
den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung72, 

 sowie unter Hinweis auf die am 11. September 1987 erfolg-
te Verabschiedung des Schlussdokuments der Internationalen 
Konferenz über den Zusammenhang zwischen Abrüstung und 
Entwicklung73, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 J vom 
15. Dezember 1994, 50/70 G vom 12. Dezember 1995, 
51/45 D vom 10. Dezember 1996, 52/38 D vom 9. Dezember 
1997, 53/77 K vom 4. Dezember 1998, 54/54 T vom 1. De-
zember 1999, 55/33 L vom 20. November 2000 und 56/24 E 
vom 29. November 2001, 

 eingedenk des Schlussdokuments der vom 29. August bis 
3. September 1998 in Durban (Südafrika) abgehaltenen zwölf-
ten Konferenz der Staats und Regierungschefs der nichtge-
bundenen Länder74 sowie des Schlussdokuments der am 8. und 
9. April 2000 in Cartagena (Kolumbien) abgehaltenen drei-
zehnten Ministerkonferenz der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder75, 

 erfreut über die verschiedenen Aktivitäten, die von der 
hochrangigen Lenkungsgruppe für Abrüstung und Entwicklung 
organisiert wurden, sowie die von den Regierungen zu dieser 

 
72 Siehe Resolution S-10/2. 
73 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.87.IX.8. 
74 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 
75 A/54/917-S/2000/580, Anlage. 

Frage eingegangenen Auffassungen und Vorschläge, die in dem 
Bericht des Generalsekretärs beschrieben sind76, 

 unter Betonung der Bedeutung, die der Symbiose zwischen 
Abrüstung und Entwicklung in den heutigen internationalen 
Beziehungen zukommt, und besorgt über die weltweite Zunah-
me der Militärausgaben, die stattdessen für die Entwicklung 
eingesetzt werden könnten, 

 unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Kontext der 
Abrüstung und der internationalen Sicherheit seit dem Ende des 
Kalten Krieges sowie der neuen Perspektiven und Ziele im 
Hinblick auf Entwicklungsfragen, die unter anderem aus der 
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen77, der am 
14. November 2001 von der Welthandelsorganisation verab-
schiedeten Ministererklärung von Doha78, dem am 22. März 
2002 von der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfi-
nanzierung verabschiedeten Konsens von Monterrey79 sowie 
der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Entwick-
lung80 und dem Durchführungsplan des Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")81, die am 4. September 2002 verabschiedet wurden, her-
vorgegangen sind; 

 in Anbetracht der Veränderungen in den internationalen Be-
ziehungen, die seit der Verabschiedung des Schlussdokuments 
der Internationalen Konferenz über den Zusammenhang zwi-
schen Abrüstung und Entwicklung am 11. September 1987 
stattgefunden haben, einschließlich der in den letzten zehn Jah-
ren entstandenen Entwicklungsagenda,  

 eingedenk der neuen Herausforderungen für die internatio-
nale Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwicklung, der Ar-
mutsbekämpfung und der Beseitigung der Krankheiten, von 
denen die Menschheit heimgesucht wird, 

 1. begrüßt den gemäß Resolution 56/24 E vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs76, namentlich seinen Vorschlag, 
die Einsetzung einer Gruppe von Regierungssachverständigen 
zu erwägen, die den Zusammenhang zwischen Abrüstung und 
Entwicklung im heutigen internationalen Kontext sowie die 
diesbezügliche Rolle der Organisation untersuchen soll; 

 
76 Siehe A/57/167 und Add.1. 
77 Siehe Resolution 55/2. 
78 WT/MIN(01)/DEC/1. 
79 Abgedruckt in: Bericht der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002 (auszugsweise 
Übersetzung des Dokuments A/CONF.198/11 vom 22. Juni 2002), Kap. I, 
Resolution 1, Anlage. 
80 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, 
Johannesburg (Südafrika), 26. August-4. September 2002 (auszugsweise 
Übersetzung des Dokuments A/CONF.199/20 vom 10. November 2002), 
Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
81 Ebd., Resolution 2, Anlage. 
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 2. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der verfüg-
baren Finanzmittel und mit Hilfe einer 2003 auf der Grundlage 
einer ausgewogenen geografischen Verteilung einzusetzenden 
Gruppe von Regierungssachverständigen, bei gleichzeitiger 
Einholung der Auffassungen der Staaten, der Generalversamm-
lung zur Behandlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung ei-
nen Bericht vorzulegen, der Empfehlungen für eine Neubewer-
tung des Zusammenhangs zwischen Abrüstung und Entwick-
lung im heutigen internationalen Kontext sowie für die künftige 
diesbezügliche Rolle der Organisation enthält; 

 3. fordert die hochrangige Lenkungsgruppe für Abrü-
stung und Entwicklung auf, ihr Tätigkeitsprogramm zu verstär-
ken und auszuweiten, im Einklang mit dem Mandat, das in Zif-
fer 35 c) ix) b des auf der Internationalen Konferenz über den 
Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung verab-
schiedeten Aktionsprogramms73 festgelegt wurde; 

 4. ersucht den Generalsekretär, über die zuständigen Or-
gane und im Rahmen der verfügbaren Mittel auch künftig Maß-
nahmen zur Durchführung des Aktionsprogramms zu treffen; 

 5. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, einen Teil der durch die Durchführung der Abrüstungs- 
und Rüstungsbegrenzungsübereinkünfte frei gewordenen Res-
sourcen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu wid-
men, um den sich ständig vergrößernden Abstand zwischen den 
entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern zu verrin-
gern; 

 6. beschließt, den Punkt "Zusammenhang zwischen Ab-
rüstung und Entwicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/66 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 166 Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)82.  

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, 
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, In-
dien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, 
Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap 
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroati-
en, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, 
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Monaco, Mongolei, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, 
Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, 
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
 
82 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von den Niederlanden. 

Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, 
Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, 
Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri 
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, 
Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und 
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte 
Republik Tansania , Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern. 

 Dagegen: Keine. 

 Enthaltungen: Keine. 

57/66. Einzelstaatliche Rechtsvorschriften über den 
Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie 
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwen-
dungszweck 

 Die Generalversammlung, 

 anerkennend, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nicht-
verbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit unabdingbar sind und dass eine wirksame 
einzelstaatliche Kontrolle des Transfers von Waffen, militäri-
schem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck ein wichtiges Instrument für die Verwirkli-
chung dieser Ziele ist, 

 daran erinnernd, dass sich die Vertragsstaaten der interna-
tionalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge unter an-
derem dazu verpflichtet haben, sowohl die Transfers, die zu 
Verbreitungsaktivitäten beitragen könnten, zu kontrollieren als 
auch den größtmöglichen Austausch von Materialien, Gerät 
und technologischen Informationen zu friedlichen Zwecken im 
Einklang mit den Bestimmungen dieser Verträge zu erleichtern, 

 in der Erwägung, dass der Austausch einzelstaatlicher 
Rechts- und sonstiger Vorschriften und Verfahren bezüglich des 
Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und 
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zum gegen-
seitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mitgliedstaa-
ten beiträgt, 

 überzeugt, dass ein derartiger Austausch für die Mitglied-
staaten, die derzeit solche Rechtsvorschriften ausarbeiten, vor-
teilhaft wäre, 

 in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts zur individuel-
len oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der 
Charta der Vereinten Nationen, 

 1. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, 
innerstaatliche Rechts- und sonstige Vorschriften und Verfahren 
zu erlassen oder zu verbessern, um eine wirksame Kontrolle 
über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie Gü-
tern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck aus-
zuüben, und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese Rechts- und 
sonstigen Vorschriften und Verfahren mit den Verpflichtungen 
der Vertragsstaaten aus den internationalen Verträgen überein-
stimmen; 




